
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 

Vorlage Nr. 282/11 
 
 

Betreff: 
 

Nachpflanzungskonzept zur Wiederherstellung der Baumallee an 
der Mühlenstraße 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Bauausschuss 07.07.2011 Berichterstattung

durch: 
Herrn Kuhlmann 
Herrn Schröer 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
55 Öffentliche Grünflächen 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

22 Integriertes Freiraumentwicklungskonzept 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen      24.000,00 €   
Aufwendungen         Auszahlungen 30.000,00 €   
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 Die Mittel stehen im Haushaltsplan nicht zur Verfügung. 

 
 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 282/11 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss nimmt das Nachpflanzungskonzept zur Wiederherstellung der 
Baumallee an der Mühlenstraße zur Kenntnis.  
 
 
 
Begründung: 
 
Die Ahornallee an der Mühlenstraße ist ein landschaftsprägendes Element und 
verbindet die Innenstadt mit der freien Landschaft. Begleitend zu Emsaue und 
zum Salinenkanal führt die Allee auf einem erhöhten Damm auf einer Länge von 
440 m parallel zu einem Fuß- und Radweg. Nach Auskunft von Zeitzeugen ist die 
Allee im Jahr 1927 angelegt worden.  
 
Im Zuge einer Bewertung der Vitalität der Bäume hat sich im Jahr 2008 (Anlage 
1) gezeigt, dass größere Teilbereiche der Ahornallee mit einem Hallimasch Pilz 
befallen sind. Zahlreiche Bäume sind abgestorben und bereits entfernt worden. 
In den nächsten Jahren sind weitere Baumverluste zu erwarten.  
Der Hallimasch lebt in erster Linie von abgestorbenen Holzteilen. Sein Pilzge-
flecht findet sich auch zwischen den Wurzeln gesunder Bäume, ohne zunächst 
Schaden anzurichten. Aggressiv wird der Pilz dann, wenn die Gehölze durch Ein-
wirkungen von Streßfaktoren, wie z.B., Krankheits- und Schädlingsbefall oder 
Überalterung geschwächt sind. Insbesondere für die einzelnen Gehölzarten un-
geeignete Standorte und zu enger Stand können zu einer Erhöhung der Anfällig-
keit führen.  
 
Eine direkte Bekämpfung des Hallimaschs ist nicht möglich, da er überall an ge-
eigneten Standorten im Boden vorkommt. Befallene Gehölze sind je nach Schad-
symptomausprägung zu roden. Gesunde, zügig wachsende Bäume sind wider-
standsfähig und werden in der Regel nicht befallen. Bei sachgemäßer Pflege und 
guter Vitalität besitzen die Gehölze ausreichende Abschottungsmechanismen  
gegen einen Hallimasch-Befall. 
 
Der Alleecharakter für das landschaftsprägende Element ist zu erhalten. Aus die-
sem Grunde sind Ersatzanpflanzungen vorzunehmen, die neben den größeren 
Bestandslücken auch die Fällung und den Ersatz bereits stark geschädigter  
Bäume vorsieht. Unmittelbar im Vorfeld der Neuanpflanzungen sollen daher ins-
gesamt noch 25 Altbäume aus der Allee entfernt werden. Die Neuanpflanzung 
umfasst insgesamt 64 Bäume, die in größeren Abschnitten beidseitig des Fuß- 
und Radweges angelegt werden (Anlage 2). Ein Teil der Bestandsbäume (ca. 40 
Stck.), die aktuell noch einen geringeren Schädigungsgrad bzw. eine noch aus-
reichende Vitalität aufweisen, bleiben erhalten. 
 
Um das Risiko eines erneuten Hallimasch-Befalls zu minimieren, sind bei der 
Neuanpflanzung für den Standort geeignete Gehölzarten auszuwählen. In Ab-
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stimmung mit den Fachbehörden wird die Winterlinde (Tilia cordata) favorisiert. 
Zudem ist darauf zu achten, dass junge, wüchsige Pflanzware verwendet wird, 
die schnell in ein zügiges Wachstum übergeht. 
Die Neuanpflanzung wird nicht mit den ansonsten üblichen Hochstämmen mit 
einem Stammumfang von 18-20 cm vorgenommen, sondern mit kostengünstige-
ren Hochstämmen mit einem Stammumfang von 16-18 cm.  
 
Förderung: 
 
Eine Förderung aus dem 100 Alleen-Programm des Landes NRW ist nicht mög-
lich, da hier grundsätzlich nur neue Alleen oder die Ergänzung bestehender Al-
leen sowie der Ersatz vormals historisch vorhanden gewesener Alleen gefördert 
werden kann, die allerdings schon mindestens fünf Jahre nicht mehr existent 
sind. Ersatzanpflanzungen werden aus dem 100 Alleen-Programm nur gefördert, 
wenn die bestehende Allee um mindestens ein Drittel ergänzt wird und die Bäu-
me bereits seit mehr als 5 Jahren nicht mehr vorhanden sind. Dies trifft auf die 
Ahornallee am Mühlendamm aber überwiegend nicht zu.   
 

Sofern die abgängige Ahornallee ersetzt werden soll, ist grundsätzlich eine För-
derung aus dem Programm des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) möglich. Da die zur Wiederherstellung 
vorgesehene Allee sich innerhalb der Abgrenzungen des FFH-Gebiets „Emsaue“ 
befindet, beträgt der Fördersatz 80 %. Die Verwaltung beabsichtigt einen ent-
sprechenden Förderantrag zu stellen. 
Die Stadt Rheine verpflichtet sich bei Inanspruchnahme der Förderung die Neu-
anpflanzung dauerhaft zu erhalten, d.h. etwaige Baumausfälle sind zu ersetzen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Kostenschätzung für die Ersatzanpflanzung einschließlich der zweijährigen 
Unternehmerpflege und der Kosten für die im Vorfeld noch zu entfernenden, 
stärker geschädigten oder abgängigen Bestandsbäume (ca. 25 Stück) beträgt 
30.000 €. Über die Finanzierung der Maßnahme ist nach positiver Entscheidung 
über den Förderantrag zu entscheiden.  
 
 
 


